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Gemeinschaftshaus

Planungsrechtliche Festsezungen
gemäß § 9 Abs. 1 und 7 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 87

Art der baulichen Nutzung       § 9 Abs. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet                            § 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung und Bauweise
                               § 9 Abs. 1 Nr.1 und 2 BauGB

Art der baulichen
Nutzung

Grund-
flächenzahl
§19 BauNVO

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse
               § 20 BauNVO

Geschoßflächenzahl
           § 20 BauNVO

    Dachneigung

WA
Zahl der Vollgeschosse                             § 20 BauNVO
als Höchstmaß

o             offene Bauweise                             § 22 Abs. 2 BauNVO

nur Doppelhäuser zulässig            § 22 Abs. 2 BauNVO

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren
Grundstücksflächen §9 Abs.1 Nr.1 und 2 BauGB

überbaubare Grundstücksfläche     § 23 Abs. 1 BauNVO
Baugrenze                                      § 23 Abs. 3 BauNVO

Verkehrsflächen           § 9 Abs. 1 Nr.11BauGB

öffentliche Straßenverkehrsflächen

öffentliche Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

F+R   Fuß- und Radweg

Grünflächen                 § 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB

private Grünflächen

Öffentlich zugängliche Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen und Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft
                        § 9 Abs. 1 Nr.20 und 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonst. Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen für die Anpflanzung
von Bäumen und Sträuchern

Planzeichen ohne rechtssetzenden
Charakter

vorgeschlagene neue Grundstücksaufteilung

Bestandsangaben

Katastergrenzen

Flurstücksnummern

vorhandene Gebäude

vorhandene Höhe über NN

g             geschlossene Bauweise                 § 22 Abs. 2 BauNVO

          Dachform

Satteldach

Zeltdach

Parkfläche

Fläche für Versorgungsanlagen,
für die Abfallentsorgung

Elektrizität

Abfall

Baumpflanzung bis max. 6 m
nur südlich dieser Linie zulässig!

Sonstige Planzeichen
Anlage 1 Teil 15

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Garage
Kellerersatzraum

Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzen von Hecken

Erhalt von Hecken

Straßenbegrenzungslinie

Doppelhäuser u.
Einzelhäuser zulässig              § 22 Abs. 2 BauNVO
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 87
"Schulze-Sünninghausen"

Ermächtigungsgrundlagen

Oelde, den 05.10.2010

Schriftführerin Techn. Beigeordneter

Oelde, den 05.10.2010

Diese 2. vereinfachte Änderung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 87 "Schulze-Sünninghausen" ist gem.
§ 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 8 und § 13 BauGB durch

Für den Entwurf:

Stadt Oelde
Planung und Stadtentwicklung

Oelde, den 07.12.2010

Oelde, den 23.11.2010

SchriftführerinBürgermeister Bürgermeister

Bürgermeister

bauungsplanes Nr. 87 "Schulze-Sünninghausen" liegt einschl.

Oelde, den 23.12.2010

aus. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung vom 23.12.2010 tritt
diese 2. vereinfachte Änderung gem. § 10 BauGB in Kraft.

Diese 2. vereinfachte Änderung des vorhabenbezogenen Be-

ungsplanes Nr. 87 "Schulze-Sünninghausen" einschließlich der
Die 2. vereinfachte Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-

Begründung hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines
Monats vom 22.10.2010 bis 22.11.2010 einschließlich zu jeder-

Der Rat der Stadt Oelde hat nach Prüfung der Anregungen gem.
§ 10 BauGB diese 2. Änderung des vorhabenenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 87 "Schulze-Sünninghausen" am 06.12.2010
als Satzung beschlossen.

der Begründung gem. § 10 BauGB ab dem 23.12.2010 öffentlich

Bürgermeister

Gemäß Gutachten des Büros Korte und Greiwe vom 02.04.2002 ist das gesamte Plangebiet durch das relativ hoch anstehende

Auf die Vorgartensatzung und die Entwässerungssatzung der Stadt Oelde wird hingewiesen.

Hinweise und Empfehlungen

Im Falle von möglichen historischen Bodenfunden sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NW zu beachten.

1.

2.

3.

manns Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Bürgermeister Schriftführerin

Oelde, den 05.10.2010

Der Rat der Stadt Oelde hat am 04.10.2010 gem. § 3 Abs. 2

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 87 "Schulze-
Sünninghausen" einschl. der Begründung beschlossen.

BauGB die öffentliche Auslegung der 2. vereinfachten Änderung

Denkmalschutz/Denkmalpflege

2. vereinfachte Änderung

Beschluss des Rates der Stadt Oelde vom 04.10.2010 aufge-

Grundwasser geprägt. Es wurden Grundwasserstände von 1,20 m, 1,50 m und 1,70 m unter Flur - bezogen auf bestehende Gelände-
oberfläche - gefunden. 

stellt worden.

Doppelhäuser sind in Bezug auf die äußere Gestaltung, wie Traufhöhe, Dachneigung und Materialien, die von außen sichtbar sind, ein-
DOPPELHÄUSER:

heitlich zu gestalten.

Textliche Festsetzungen

DACHNEIGUNG / HAUPTFIRSTRICHTUNG:
Die Dachneigung und die Hauptfirstrichtung richtet sich nach der zeichnerischen Darstellung im Bebauungsplan.

TRAUFHÖHE:
Die maximal zulässige Traufhöhe (= Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut) 

HÖHE BAULICHER ANLAGEN:
Die maximal zulässige Firsthöhe bezogen auf Oberkante (OK) Straße (Endausbau) beträgt bei eingeschossiger Bauweise 10,00 m und

das Hauptgebäude abzustimmen. Der Abstand zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garagen bzw. Carports muss auf der Zu- und

GARAGEN / CARPORTS / NEBENANLAGEN:

DACHAUFBAUTEN / DACHEINSCHNITTE:
Die Gesamtbreite der Dachaufbauten je Dachseite darf zwei Fünftel der Firstlänge des Daches nicht überschreiten. Die Gesamtbreite
einzelner Dachaufbauten darf ein Drittel der Firstlänge des Daches nicht überschreiten. Der Abstand mehrerer Dachaufbauten unterein-
ander muss mindestens 1,50 m betragen. Die Gestaltung mehrerer Dachaufbauten ist aufeinander abzustimmen. Die Festsetzungen für
Dachaufbauten gelten sinngemäß für Dacheinschnitte.

Abfahrtsseite mindestens 5,00 m betragen.

zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Baugrundstück und wird von der Stadt Oelde - FSD Tiefbau und Umwelt - festgelegt.

und Baugrundstück und wird von der Stadt Oelde - FSD Tiefbau und Umwelt - festgelegt.
Der Bezugspunkt OK Straße (Endausbau) ergibt sich aus der mittleren Höhenlage der Grenze zwischen öffentlicher Verkehrsfläche
bezogen auf OK Straße (Endausbau) beträgt bei eingeschossiger Bauweise 4,60 m und bei zweigeschossiger Bauweise 7,00 m.

bei zweigeschossiger Bauweise 11,50 m. Der Bezugspunkt OK Straße (Endausbau) ergibt sich aus der mittleren Höhenlage der Grenze

Die Errichtung von Garagen, Carports und Nebenanlagen ist nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, der für die Errichtung

kennzeichnet sind, zulässig. Weitere Nebenanlagen sind bis zu einer Grundfläche von maximal 3,00 * 4,00 m in den Wohngärten zu-
lässig. Die Traufhöhe von Garagen, Carports und Nebenanlagen darf maximal 3,00 m betragen, die Gestaltung dieser Anlagen ist auf 

Die Errichtung von Wintergärten ist auch auf den Flächen, die als Gartenseite Nebenanlagen gekennzeichnet sind, zulässig.
WINTERGÄRTEN:

dieser Anlagen festgesetzten Flächen und innerhalb der Flächen, die als Vorzone Nebenanlagen bzw. Gartenseite Nebenanlagen ge-
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

§ 9 Abs. 7 BauGB
der 2. vereinfachten Änderung
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